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RS OGH 1968/3/25 2Ob66/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1968

Norm

ABGB §1304 BIIf

StVO §22 Abs1

StVO §31 Abs3

Rechtssatz

Verschuldensteilung 1 : 1 zwischen einem Personenkraftwagenlenker, der sich auf das Hilfszeichen eines

Schneefräsenbeifahrers verläßt, ohne die Verkehrslage zu beobachten und einem gekennzeichneten Straßenwärter,

der nach rückwärts in die Straßenmitte geht, ohne sich um den Verkehr zu kümmern.

Entscheidungstexte

2 Ob 66/68

Entscheidungstext OGH 25.03.1968 2 Ob 66/68

Schlagworte

Auto Pkw Kfz
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